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- ihre Zukunft hat längst begonnen 

Ein berufsrechtlicher Ein- und Fernblick 
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Komm. Geschäftsführer und Justiziar der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz a. D. 

Rechtsberater der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK), Leipzig 

 

„Schöne neue Welt?  

Krankheit und Behandlung im Wandel de Zeit“ 
 

Fachtagung der LandespsychotherapeutenKammer Rheinland-Pfalz,  

Alte Mensa, Campus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,  

28. September 2013, 14.00 Uhr – 17.45 Uhr 
 

Stand: 20. September 2013, 12.00 Uhr 

 

 

Ausgewählte Rechtsvorschriften, Definitionen und Anforderungen: 
 

Wie definiert sich Psychotherapie (§ 1 Abs. 3 Satz 1 PsychThG)? 

 

„Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels 

wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene 

Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit 

Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist.“. 

 

Ihnen allen ist ja die Unterscheidung in den Psychotherapie-Richtlinien (PT-RiLi) 

geläufig:  
 

Psychotherapieverfahren, 

Psychotherapiemethoden und 

Psychotherapietechnik. 

 

§ 5 PT-RiLi: Danach ist ein Psychotherapieverfahren – verkürzt -: gekennzeichnet 

durch eine umfassende Theorie der Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten, 

eine darauf bezogene psychotherapeutische Behandlungsstrategie oder mehrere darauf 

bezogene psychotherapeutische Behandlungsmethoden für ein breites Spektrum von 

Anwendungsbereichen und schließlich darauf bezogene Konzepte zur 

Indikationsstellung, zur Behandlung und zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung. 

 

Eine Psychotherapiemethode ist hingegen (§ 6 PT-RiLi) – wiederum verkürzt – 

gekennzeichnet, ebenfalls durch eine Theorie der Entstehung der Störung, durch 

Indikationskriterien einschließlich ihrer diagnostischen Erfassung und durch die 

Beschreibung der Vorgehensweise und angestrebten Behandlungseffekte.  
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Eine psychotherapeutische Technik (§ 7 PT-RiLi): Sie meint eine konkrete 

Vorgehensweise mit deren Hilfe die angestrebten Ziele im Rahmen der Anwendung von 

Verfahren und Methoden erreicht werden sollen.  

 

Skype-Kontakte: „High Definition-Video (Hochauflösendes Video): Die neueste 

Skype-Version bietet Video-Anrufe in der klarsten, kontrastreichsten und deutlichsten 

Qualität mit HD-Fähigkeit. Wenn jeder Gesprächsteilnehmer über eine Webcam in HD-

Qualität verfügt, können Sie das Video in HD sehen …(aber)  Skype ist kein Ersatz für 

Ihr normales Telefon und kann nicht für Notrufe verwendet werden“ 

(www.skype.com/int/de).  

 

Was ist denn ein „persönlicher Kontakt“?  

Im EBM heißt es zum Stichwort: „Persönliche Leistungserbringung“ (2.2): 

 

„Arzt-Pat.-Kontakt: Ein persönlicher Arzt-Pat-Kontakt setzt die räumliche und 

zeitgleiche Anwesenheit von Arzt und Pat. und die direkte Interaktion derselben 

voraus. Andere Arzt-Pat.-Kontakte setzen mindestens einen telefonischen und/oder 

mittelbaren Kontakt voraus, soweit dies berufsrechtlich zulässig ist. Ein mittelbarer 

anderer Arzt-Pat.-Kontakt setzt nicht die unmittelbare Anwesenheit von Arzt und 

Pat. an demselben Ort voraus“ (4.3.1).  

 

Und (4.3.3): „Mindestkontakte … Behandlungs-, krankheits- oder arztfallbezogene 

Leistungskomplexe und Pauschalen sind nur mit mindestens einem persönlichen 

Arzt-Pat.-Kontakt berechnungsfähig“  

 

Beihilfeverordnung (§ 18 Abs. 8):  

„Für Beihilfeberechtigte ..., die am Dienstort keinen direkten Zugang zu 

muttersprachlichen psychotherapeutischen Behandlungen haben, sind Auf-

wendungen für ... Verhaltenstherapie nach Nr. 870 der GOÄ auch in Form eines 

internetgestützten Therapieverfahrens beihilfefähig. Für internetgestützte 

Therapieverfahren sind bis zu 15 Sitzungen beihilfefähig. … Aufwendungen … sind 

nur beihilfefähig, wenn diese im Rahmen einer im Inland begonnenen 

psychotherapeutischen Behandlung zur weiteren Stabilisierung des erreichten 

Behandlungserfolgs notwendig sind. Das Therapieverfahren kann durch 

Einzelkontakt mittels Telefon oder E-Mail-Brücke erfolgen.“.  

 

Muster-Berufsordnung (MBO) der Bundespsychotherapeutenkammer:  
(§ 5 Absatz 5)  

„Psychotherapeuten erbringen psychotherapeutische Behandlungen im persönlichen 

Kontakt. Sie dürfen diese über elektronische Kommunikationsmedien nur in 

begründeten Ausnahmefällen und unter Beachtung besonderer Sorgfaltspflichten 

durchführen. Modellprojekte, insbesondere zur Forschung, in denen 

psychotherapeutische Behandlungen durchgeführt werden, bedürfen der 

Genehmigung durch die Kammer und sind zu evaluieren“.  

 

GKV-Versorgungsstrukturgesetz (§ 87 Absatz 2a SGB V nF):  

„Die Bewertungsmaßstäbe sind in bestimmten Zeitabständen auch daraufhin zu 

überprüfen, ob die Leistungsbeschreibungen und ihre Bewertungen nach dem Stand 

der medizinischen Wissenschaft und Technik sowie dem Erfordernis der 

Rationalisierung im Rahmen wirtschaftlicher Leistungserbringung entsprechen ... Bei 
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der Überprüfung ... prüft der Bewertungsausschuss bis spätestens zum 31. Oktober 

2012, in welchem Umfang ambulante telemedizinische Leistungen erbracht werden 

können; auf dieser Grundlage beschließt er bis spätestens zum 31. März 2013, 

inwieweit der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) für ärztliche Leistungen 

anzupassen ist“.  

 

Grundpflichten des Psychotherapeuten – 
unter Berücksichtigung des Patientenrechtegesetzes: 

 

Informations- und Aufklärungspflichten im Rahmen des Behandlungsvertrages  

Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten 

Schweigepflicht 

Pflicht zur Einhaltung des Datenschutzes 

Pflicht zur Zeugnisverweigerung  

Sorgfaltspflichten 

Behandlungspflichten 

 

Umfassende Aufklärung des Pat., die Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung 

in die Therapie ist (wenn nicht, wäre die Therapie u. U. eine Körperverletzung): 

 

Bürgerliches Gesetzbuch-BGB (Patientenrechtegesetz) 

- Auszug – 

 

§ 630c Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten 
(1) Behandelnder und Patient sollen zur Durchführung der Behandlung zusammenwirken. 

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der 

Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen 

Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche 

Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Sind 

für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers 

begründen, hat er den Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher 

Gefahren zu informieren. Ist dem Behandelnden oder einem seiner in § 52 Absatz 1 deer 

Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen ein Behandlungsfehler unterlaufen, darf die 

Information nach Satz 2 zu Beweiszwecken in einem gegen den Behandelnden oder gegen seinen 

Angehörigen geführten Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Behandelnden 

verwendet werden. 

(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen 

Dritten nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den Umständen hierfür hinreichende 

Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen 

Kosten der Behandlung in Textform informieren. Weitergehende Formanforderungen aus anderen 

Vorschriften bleiben unberührt. 

(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer 

Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Behandlung unaufschiebbar ist oder der Patient 

auf die Information ausdrücklich verzichtet hat. 

 

§ 630d BGB Einwilligung  
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(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper 

oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. 

Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, 

soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder 

untersagt. Weitergehende Anforderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben 

unberührt. Kann eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig 

eingeholt werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen 

Willen des Patienten entspricht. 

(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Falle des Absatzes 1 

Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 

bis 4 aufgeklärt worden ist. 

(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden. 

§ 630e BGB Aufklärungspflichten  
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen 

Umstände aufzuklären. Dazu gehören in der Regel insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu 

erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung 

und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist 

auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen 

indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder 

Heilungschancen führen können. 

(2) Die Aufklärung muss 

1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur 

Durchführung der Maßnahme notwendige Befähigung verfügt; ergänzend kann auch auf 

Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält, 

2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt 

treffen kann, 

3. für den Patienten verständlich sein. 

Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der Aufklärung 

oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen. 

(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer 

Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient 

auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat. 

(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, ist dieser 

nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 aufzuklären. 

(5) Im Falle des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstände nach Absatz 1 auch dem 

Patienten entsprechend seinem Verständnis zu erläutern, soweit dieser aufgrund seines 

Entwicklungsstandes und seiner Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung 

aufzunehmen, und soweit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 630f Dokumentation der Behandlung  
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen 

Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu 

führen. Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, 
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wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. 

Dies ist auch für elektronisch geführte Patientenakten sicherzustellen. 

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die 

derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse 

aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungs-

ergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, 

Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen. 

(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der 

Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften andere 

Aufbewahrungsfristen bestehen. 

 

§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte  
(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige, ihn betreffende 

Patientenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische oder 

sonstige erheblichen Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ablehnung der Einsichtnahme ist zu 

begründen. § 811 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen. Er hat dem 

Behandelnden die entstandenen Kosten zu erstatten. 

(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur Wahrnehmung 

der vermögensrechtlichen Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt für die nächsten Angehörigen 

des Patienten, soweit sie immaterielle Interessen geltend machen. Die Rechte sind 

ausgeschlossen, soweit der Einsichtnahme der ausdrückliche oder mutmaßliche Wille des 

Patienten entgegensteht. 

§ 630h Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler  
(1) Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko 

verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war und das zur Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Patienten geführt hat. 

(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß § 630d eingeholt und 

entsprechend den Anforderungen des § 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht den 

Anforderungen des § 630e, kann der Behandelnde sich darauf berufen, dass der Patient auch im 

Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme eingewilligt hätte. 

(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis 

entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die 

Patientenakte entgegen § 630f Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme 

nicht getroffen hat. 

(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt, wird vermutet, 

dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit ursächlich war. 

(5) Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich geeignet, eine Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, wird 

vermutet, dass der Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt auch dann, 

wenn es der Behandelnde unterlassen hat, einen medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig zu 
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erheben oder zu sichern, soweit der Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis 

gebracht hätte, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben hätte, und wenn das Unterlassen 

solcher Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen wäre. 

 

Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 202a StGB Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt 

und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der 

Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 
 

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder 

sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.  

 

Bundesverfassungsgericht zu den Berufspflichten 

Hören wir, was das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu „Berufspflichten“ sagt, die 

nicht in einer BO explizit geregelt sind (Beschl. v. 21.06.1977; 2 BvL 2/76):  
 

„Die Anforderungen an das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG sind im 

Bereich der berufsrechtlichen Regelungen anders zu bemessen, als im 

allgemeinen Strafrecht, das für alle Bürger gilt, und nicht für einen eng 

umgrenzten, sachkundigen Personenkreis … Es entspricht der herkömmlichen 

Struktur allen Standesrechts, dass die Berufspflichten der Standesangehörigen nicht 

in einzelnen Tatbeständen erschöpfend umschrieben werden können. Eine 

vollständige Aufzählung sämtlicher mit einem Beruf verbundenen Pflichten ist 

nämlich nicht möglich. Deshalb werden die Berufspflichten im Allgemeinen 

lediglich in einer Generalklausel zusammengefasst, die die Berufsangehörigen zu 

gewissenhafter Berufsausübung ... anhält. Eine abschließende Umschreibung aller 

denkbaren Berufspflichten ist auch nicht notwendig, weil es sich hier um 

Normen handelt, die nur den Kreis der Berufsangehörigen betreffen, sich aus 

der ihnen gestellten Aufgabe ergeben und daher für sie im Allgemeinen leicht 

erkennbar sind. Diese seit jeher bestehenden Besonderheiten des Standesrechts hat 

der Grundgesetzgeber durch Art. 103 Abs. 2 GG („Eine Tat kann nur bestraft 

werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen 

wurde.“; sog. Nulla-poena-Grundsatz) nicht ändern wollen. Es ist anerkannt, dass 

derartige Generalklauseln ... im Hinblick auf Art. 103 Abs. 2 GG eine hinreichend 

bestimmte Grundlage für eine berufsgerichtliche Bestrafung darstellt ...“ 

(Hervorhebungen durch Verf.).  


